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Der griechische Staatshaushalt wird von den EU-Institutionen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts beaufsichtigt. Dies umfasst die regelmäßige Meldung der Staatskonten und diesbezüglicher Prognosen durch Griechenland, die Prüfung und Validierung der Finanzstatistiken durch Eurostat sowie die Übermittlung von Stabilitätsprogrammen und vierteljährlichen Berichten der griechischen Regierung an den Rat und die Kommission, die daraufhin angemessen geprüft werden. Daneben werden die öffentlichen Finanzen Griechenlands im Rahmen des wirtschaftlichen Anpassungsprogramms von der Kommission, der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Internationalen Währungsfonds kontinuierlich überwacht. Die drei Institutionen entsenden regelmäßig Delegationen, woraufhin die Kommission in Zusammenarbeit mit der EZB vierteljährlich Berichte vorlegt, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten über die Freigabe der einzelnen Tranchen der bilateralen Kredite entscheiden. Die Beaufsichtigung erstreckt sich nicht nur auf den Staatshaushalt, sondern auch auf den Finanzsektor und Strukturreformen. Die vierteljährlichen Berichte der Kommission enthalten regelmäßige Informationen zum Bestand an Einlagen in den griechischen Banken. Dieser Einlagenbestand schmilzt vor dem Hintergrund der Deckung des Konsumbedarfs der Haushalte in einem rezessiven Umfeld und der Schwierigkeiten der Unternehmen bei der Beschaffung von Bankkrediten ab, es gibt allerdings auch Hinweise auf Kapitalflucht.
Die Kommission hat keine Informationen zu Finanztransfers von Griechenland zu karibischen Inseln. 

